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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.05.2021 öffentlich 

 Jugendhilfeausschuss 16.09.2021 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

der Familienpass bietet seit mehr als zwei Jahrzehnten für Familien mit Kindern, mit 

Hauptwohnsitz in Erfurt kostenfreie oder ermäßigte Freizeitaktivitäten an. Durch Bemühungen 

von Verantwortlichen im Jugendamt konnte das Angebot enorm erweitert und immer wieder neue 

Kooperationspartner gefunden werden. Leider können Kinder von getrennt lebenden Eltern, die 

nicht mit Hauptwohnsitz in Erfurt gemeldet sind, sondern nur ein betreffendes Elternteil, die 

Angebote des Familienpasses nicht in Anspruch nehmen.  

 

Ich bitte um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

 

1. Von wie vielen Familien wird der Familienpass in Anspruch genommen und wie viele 

Familien nutzen den Familienpass nicht (Bitte um Darstellung der Auslastung in Zahlen 

aus den Jahren 2018 und 2019)? 

 

2. Welche Angebote werden innerhalb des Familienpasses am häufigsten genutzt? 

 

3. Mit welchen Kosten ist zu rechnen, wenn getrennt lebende Eltern, deren Kind nicht mit 

Hauptwohnsitz in Erfurt gemeldet ist, ebenfalls den Familienpass erhalten? 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

  

 

Fraktion CDU, Herr Hose 

    

Titel der Drucksache: 

Nutzung Familienpass 

 

Drucksache 0922/21 
 

 öffentlich 



DA 1.15 

LV 1.56 

01.11 

© Stadt Erfurt 

Drucksache : 0922/21 Seite 2 von 2 

 

 

 

28.05.2021, gez. i. A. xxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 
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